
§ 1 Geltung
1. �Die nachfolgend abgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Be-

standteil aller Angebote und Verträge über Warenlieferungen des Verkäufers.

2. �Handelt es sich bei dem Vertragspartner des Verkäufers um einen Kaufmann, so 
gelten diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen auch dann, wenn sie nicht 
mit dem Angebot zugegangen oder bei anderer Gelegenheit übergeben worden 
sind, der Kaufmann sie aber aus einer früheren Geschäftsverbindung kannte oder 
kennen musste.

3. �Übernehmen der Verkäufer oder von ihm Beauftragte den Einbau, die Verlegung 
oder die Montage der gelieferten Baumaterialien, Bauteile oder Bauelemente, 
dann gelten zusätzlich zu nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
für solche Bauleistungen die ,,Verdingungsordnung für Bauleistungen“, und zwar 
die VOB Teil B und Teil C als Vertragsbestandteil.

4. �Abweichende Vorschriften, insbesondere Einkaufsbedingungen des Käufers, 
werden nicht anerkannt, auch wenn ihnen nicht widersprochen wird. Kollidieren 
diese allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen mit anderen Bedingun-
gen, so gelten nicht das Bürgerliche und das Handelsrecht, sondern diese allge-
meinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Verkäufers, soweit es sich nicht 
um zwingende gesetzliche Vorschriften handelt.

§ 2 Angebote und Lieferfristen
1. �Angebote sind freibleibend, es handelt sich lediglich um Aufforderung zur Abgabe 

von Angeboten: der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

2. �Lieferfristen sind Cirka-Termine und gelten vorbehaltlich wichtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung, es sei denn, dass verbindliche Lieferfristen schriftlich zugesagt 
sind.

§ 3 Lieferung, Leistungsstörungen und Gefahrenübergang
1. �Lieferungen frei Baustelle/frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen unter der 

Voraussetzung einer mit schwerem Lastzug befahrbaren Anfuhrstraße. Verlässt das 
Lieferfahrzeug auf Anweisung des Käufers die befahrbare Anfuhrstraße, so haftet 
dieser für auftretende Schäden.

2. �Wartezeiten bei der Anlieferung werden dem Käufer berechnet.

3. �Mit der Bereitstellung der Ware am vereinbarten Lieferungsort durch den Verkäufer 
geht die Gefahr auf den Käufer über.

4. �Unvorhersehbare, unabwendbare, außergewöhnliche Ereignisse, wie Arbeitskämpfe, 
hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen usw., befreien den  Verkäufer für die 
Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit voll von der Lieferfrist.

5. �Im Falle des Leistungsverzuges des Verkäufers oder der von ihm zu vertretenden 
Unmöglichkeit der Leistung sind Schadensersatzansprüche des Käufers ausge
schlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des 
Verkäufers.

§ 4 Zahlung
1. �Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind die Waren in bar beim Empfang zu 

bezahlen.

2. �Die Gewährung eines Zahlungszieles bedarf der Vereinbarung. Rechnungen sind 
bei Zielgewährung grundsätzlich 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug fäl-
lig.

3. �Der Verkäufer ist berechtigt, vom Käufer, der Kaufmann im Sinne des Handelsge-
setzbuches ist, vom Fälligkeitstage an und vom Käufer, der kein Kaufmann ist, ab 
Verzug Zinsen in Höhe der von ihm selbst zu zahlenden Kreditkosten, mindestens 
aber von 3% über dem Diskontsatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen.

4. �Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, insbesondere auch bei Zahlungsverzug, 
Scheck- und Wechselprotest ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen nur 
gegen Vorauskasse auszuführen, alle offenstehenden - auch gestundeten - Rech-
nungsbeträge sofort fällig zu stellen und gegen Rückgabe zahlungshalber herein-
genommener Wechsel Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen.

5. �Rechnungen des Verkäufers gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 
Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird. Der Verkäufer wird 
den Käufer mit jeder Rechnung hierüber unterrichten.

6. �Der Käufer verzichtet auf die Geltendmachung eines Rückbehaltungsrechts aus 
früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsverbindung. Die 
Aufrechnung von Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, als dass diese vom 
Verkäufer anerkannt und zur Zahlung fällig oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 5 Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung
1. �Die Obliegenheit der §§ 377 und 378 des Handelsgesetzbuches gelten mit der 

Maßgabe, dass der Käufer, der Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, 
alle erkennbaren und der Käufer, der kein Kaufmann ist, alle offensichtlichen Män-
gel, Fehlmengen oder Falschlieferungen binnen 5 Werktagen nach Lieferung, in 
jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau schriftlich anzuzeigen hat. Transport-
schäden sind dem Verkäufer unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Bei Anlieferung 
per Bahn, mit Fahrzeugen des gewerblichen Güternah- und Fernverkehrs oder 
durch sonstige Verkehrsträger hat der Käufer die erforderlichen Formalitäten ge-
genüber dem Frachtführer wahrzunehmen. Handelsüblicher Bruch und Schwund 
können nicht beanstandet werden.

2. �Bei fristgerechter, berechtigter Mängelrüge fehlerhafter Waren im Sinne von § 459 
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches stehen dem Käufer unter Ausschluss von 
Schadensersatzansprüchen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Soweit 
der Verkäufer wegen Lieferung mangelhafter Ware zur Gewährleistung verpflich-
tet ist, wird er nach seiner Wahl nachbessern oder mangelfrei Ersatz liefern; bei 
Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung hat der Käufer nach seiner 
Wahl Anspruch auf Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des 
Kaufvertrages.

3. �Zugesicherte Eigenschaften im Sinne von § 459 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buches sind als Zusicherung ausdrücklich zu kennzeichnen. Eine Bezugnahme auf 
DlN-Norm beinhaltet grundsätzlich die nähere Warenbezeichnung und begründet 
keine Zusicherung durch den Verkäufer, es sei denn, dass eine Zusicherung aus-
drücklich vereinbart wurde.

4. �Schadensersatzansprüche des Käufers aus positiver Vertragsverletzung, Verschul-
den bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, 
es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers.

§ 6 Eigentumsvorbehalte
1. �Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung aller aus 

der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang 
mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen als Vorbehaltsware  
Eigentum des Verkäufers. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende 
Rechnung oder die Saldoziehung und deren Anerkennung heben den Eigentums-
vorbehalt nicht auf. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises 
durch den Käufer eine wechselmäßige Haftung des Verkäufers begründet, so er-
lischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer 
als Bezogenen. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer zur Rücknahme 
der Vorbehaltsware nach Mahnung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe 
verpflichtet.

2. �Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, 
so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet 
wird; die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen 
mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an 
der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der ande-
ren Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird Vorbehaltsware mit nicht dem Verkäufer 
gehörender Ware gemäß §§ 947, 948 des Bürgerlichen Gesetzbuches verbunden, 
vermischt oder vermengt, so wird der Verkäufer Miteigentümer entsprechend der 
gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung, Vermischung 
oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt an den Verkäufer 
Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen 
Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in 
diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, 
die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen gilt, 
unentgeltlich zu verwahren.

3. �Wird Vorbehaltsware vom Käufer, allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer 
gehörender Ware, veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterver-
äußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit 
allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung 
an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers zuzüglich 
eines Sicherungsaufschlages von 10%, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm 
Rechte Dritter entgegenstehen. Wenn die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Mit-
eigentum des Verkäufers steht, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf 
den Betrag der dem Anteilswert des Verkäufer am Miteigentum entspricht. Abs. 1 
Satz 2 gilt entsprechend für den verlängerten Eigentumsvorbehalt; die Vorausab-
tretung gemäß Abs. 3 Satz 1 und 3 erstreckt sich auf die Saldoforderung.

4. �Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück 
eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen den Dritten oder 
den, den es angeht, entstehenden Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wer-
tes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf 
Einräumung einer Sicherungshypothek, mit Rang vor dem Rest ab: der Verkäufer 
nimmt die Abtretung an. Abs. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

5. �Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück 
des Käufers eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen 
Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forde-
rungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten, und mit 
Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Abs. 3 Satz 2 und 3 
gelten entsprechend.

6. �Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vor-
behaltsware nur im üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der 
Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von Abs. 3, 
4 und 5 auf den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über 
die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist 
der Käufer nicht berechtigt.

7. �Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung 
der gemäß Abs. 3, 4 und 5 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von 
der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer 
seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlan-
gen des Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu 
benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen: der Verkäufer ist ermächtigt, alten 
Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.

8. �Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die 
abgetretenen Forderungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Über-
gabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

9. �Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Konkurses, eines ge-
richtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens erlöschen das Recht zur 
Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die 
Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder 
Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls.

10. �Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen um mehr 
als 20%, so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach 
seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Verkäufers aus der 
Geschaftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abge-
tretenen Forderungen an den Käufer über

§ 7 Gerichtsstand
1. �Der Gerichtsstand für Vollkaufleute ist der Wohnsitz des Verkäufers.

2. �Liegen ungeachtet der Voraussetzungen des § 38 Abs. 1 der Zivilprozessordnung 
die weiteren Voraussetzungen für eine Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38 der 
Zivilprozessordnung vor, ist Gerichtsstand für alle Ansprüche der Vertragspartei-
en, auch für Wechsel- und Scheckklagen, der Sitz des zuständigen Gerichts des 
Verkäufers.

§ 8 Datenschutz
Der Käufer gestattet, dass die im Rahmen der Geschäftsabwicklungen und Abrech-
nungen erforderlichen Daten mittels EDV verarbeitet und gespeichert werden. Die 
Rechnung/der Lieferschein gilt zugleich als Benachrichtigung im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes.

§ 9 Gültigkeit der Bedingungen
1. �Sollten eine oder mehrere dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam 

sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon nicht berührt. Soweit 
in unwirksamen Klauseln ein wirksamer, gemessener Teil enthalten ist, soll dieser 
aufrechterhalten werden.

2. �Die Parteien verpflichten sich, schon jetzt eine Ersatzregelung zu treffen, die dem 
wirtschaftlichen Ergebnis der weggefallenen Klauseln am nächsten kommt.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen



§ 1 Vertragsabschluss
1. �Der Vertrag wird zwischen dem Besteller des Containers (nachstehend Auftragge-

ber genannt) und der Gebr. Möller GmbH & Co. KG (nachstehend Unternehmer 
genannt) geschlossen.

2. �Der Vertrag kommt durch die Annahme der Bestellung zu den nachfolgenden 
Bedingungen zustande. Entgegenstehende Bedingungen des Auftraggebers wer-
den ausdrücklich ausgeschlossen. Abweichende Vertragsregelungen gelten nur, 
wenn sie im einzelnen ausgehandelt sind und vom Unternehmer schriftlich be-
stätigt wurden.

§ 2 Vertragsgegenstand
1. �Der Vertrag betrifft die Bereitstellung eines Containers zur Aufnahme von Abfällen, 

die Miete des Containers durch den Auftraggeber für die vereinbarte Mietzeit und 
die Abfuhr des gefüllten Containers durch den Unternehmer zu einer vereinbarten 
oder vom Unternehmer bestimmten Abladestelle. Die Pflicht zur Übernahme von 
Abfällen ruht, solange die Entsorgung aus Gründen, die der Unternehmer weder 
grob fahrlässig noch vorsätzlich herbeigeführt hat, nicht wie vorgesehen erfolgen 
kann. Der Unternehmer ist berechtigt, die Erfüllung der vertraglichen Leistungen 
durch Dritte zu veranlassen.

2. �Die Auswahl der anzufahrenden Abladestelle (Deponie, Verbrennungsanlage, 
Sammelstelle, Sortieranlage oder dergleichen) obliegt dem Unternehmer, es sei 
denn, der Auftraggeber erteilt Weisungen. In diesem Fall ist für alle aus der Aus-
führung der Weisung entstehenden Folgen ausschließlich der Auftraggeber ver-
antwortlich. Er hat den Unternehmer insoweit von eventuellen Ansprüchen Dritter 
auf Verlangen unverzüglich freizustellen. Weisungen, die zu einem Verstoß gegen 
rechtliche Vorschriften, insbesondere gegen abfallrechtliche Regelungen, führen 
würden, braucht der Unternehmer nicht zu befolgen.

3. �Der Unternehmer ist berechtigt, soweit nicht anders schriftlich vereinbart, sich den 
Inhalt des Containers anzueignen und darüber zu verfügen.

4. �Angaben des Unternehmers über Größe und Tragfähigkeit des Containers sind 
nur Näherungswerte. Aus nicht wesentlichen Abweichungen kann der Auftragge-
ber keine Preisminderung oder sonstigen Ansprüche herleiten.

§ 3 Annullierungskosten
Tritt der Auftraggeber unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, kann der 
Unternehmer unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden 
geltend zu machen, 10 % des vereinbarten Entgeltes für die durch die Bearbeitung 
des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. Dem Auf-
traggeber bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.

§ 4 Zeitliche Abwicklung der Aufträge
1. �Vereinbarungen über bestimmte Zeiten für die Bereitstellung oder Abholung des 

Containers sind für den Unternehmer nur verbindlich, wenn sie von ihm schriftlich 
bestätigt wurden. Auch in diesem Fall sind Abweichungen bis zu drei Stunden von 
dem zugesagten Zeitpunkt der Bereitstellung bzw. der Abholung als unwesentlich 
anzusehen und begründen für den Auftraggeber keinerlei Ansprüche gegen den 
Unternehmer, es sei denn, zwischen den Parteien wurde ein kaufmännisches Fix-
geschäft vereinbart.

2. �Der Unternehmer wird im Rahmen seiner betrieblichen Möglichkeiten die Bereit-
stellung und Abholung des Containers so termingerecht wie möglich durchführen.

§ 5 Zufahrten und Aufstellplatz
1. �Dem Auftraggeber obliegt es, einen geeigneten Aufstellplatz für den Container 

bereitzustellen. Er hat auch für die notwendigen Zufahrtswege zum Aufstellplatz 
zu sorgen.

2. �Zufahrt und Aufstellplatz müssen zum Befahren mit dem für die Auftragserfüllung 
erforderlichen LKW geeignet sein. Nicht befestigte Zufahrtswege und Aufstellplätze 
sind nur dann geeignet, wenn der Untergrund in anderer Weise für das Befahren 
mit schweren LKW vorbereitet ist.

3. �Für Schäden am Zufahrtsweg und am Aufstellplatz besteht keine Haftung des 
Unternehmers, es sei denn, bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

4. �Für Schäden am Fahrzeug oder Container infolge ungeeigneter Zufahrten und 
Aufstellplätze haftet der Auftraggeber.

§ 6 Sicherung des Containers
1. �Der Unternehmer stellt einen ordnungsgemäß gekennzeichneten Container auf, 

wenn die Aufstellung des Containers auf öffentlichen Verkehrsflächen vereinbart 
ist. Für die erforderliche Sicherung des Containers, etwa durch Beleuchtung oder 
Absperrung, ist ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich.

2. �Wegen Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen erforderliche behördliche Geneh-
migungen hat der Auftraggeber einzuholen, es sei denn, der Unternehmer hat 
diese Verpflichtung übernommen. Für die Genehmigung erhobene öffentliche Ab-
gaben trägt der Auftraggeber.

3. �Für unterlassene Sicherung des Containers oder fehlende Genehmigung haftet 
ausschließlich der Auftraggeber. Er hat gegebenenfalls den Unternehmer von An-
sprüchen Dritter freizustellen.

§ 7 Beladung des Containers
1. �Der Container darf nur bis zur Höhe des Randes und nur im Rahmen des zuläs-

sigen Höchstgewichtes:

	� Container   3 cbm 5 to 
Container   5 cbm 8 to 
Container   7 cbm 9 to 
Container 10 cbm 9 to

	� beladen werden. Für Kosten und Schäden, die durch Überladen oder unsachge- 
mäße Beladung entstehen, haftet der Auftraggeber.

2. �Der Auftraggeber ist für die richtige Deklaration des Abfalls allein verantwortlich 
und haftet für alle Nachteile, die dem Unternehmer infolge falscher Deklaration 
bzw. nicht rechtzeitiger Anzeige von Veränderungen der Beschaffenheit des Abfall-
stoffes entstehen. Kommt der Auftraggeber der Verpflichtung zur Deklaration nicht 
unverzüglich nach, ist der Unternehmer berechtigt, die notwendigen Feststellun-
gen treffen zu lassen. Die dadurch entstehenden Kosten hat der Auftraggeber dem 
Unternehmer zu ersetzen.

3. �Nur mit schriftlicher Einwilligung des Unternehmers dürfen besonders überwa-
chungsbedürftige Abfälle und überwachungsbedürftige Abfälle in den Container 
eingefüllt werden. Als solche gelten die in § 41 KrW-/AbfG definierten Abfälle und 
die in den gem. § 41 Abs. 1 und Abs. 3 KrW-/AbfG erlassenen Bestimmungsver-
ordnungen für besonders überwachungsbedürftige Abfälle und überwachungsbe-
dürftige Abfälle zur Verwertung aufgeführten Abfälle. Das Einwilligungserfordernis 
gilt ebenfalls für die in § 2 Abs. 2 KrW-/AbfG aufgeführten Stoffe. Der Unternehmer 
stellt dem Auftraggeber auf Verlangen Informationen und Normtexte zur Verfügung.

§ 8 Schadensersatz
1. �Für Schäden am Container, die in der Zeit von der Bereitstellung bis zur Abholung 

entstehen, haftet der Auftraggeber. Gleiches gilt für das Abhandenkommen des 
Containers in diesem Zeitraum.

2. �Für Schäden, die an Sachen des Auftraggebers oder an fremden Sachen bei der 
Zustellung oder Abholung des Containers entstehen, haftet der Unternehmer, so-
weit ihm oder seinem Personal Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Die 
Haftung entfällt, wenn der Schaden nicht unverzüglich nach Kenntniserlangung 
durch den Berechtigten beim Unternehmer angezeigt wird.

3. �Soweit die Haftung des Unternehmers durch diese Bedingungen eingeschränkt 
oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch für Schadensersatzansprüche gegen das 
Personal des Unternehmers.

4. �Schadensersatzansprüche, die im Zusammenhang mit der Abwicklung von Ver-
trägen entstehen, für die diese Bedingungen gelten, verjähren sechs Monate nach 
Kenntniserlangung des Schadens durch den Berechtigten. Davon ausgenommen 
sind Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung.

§ 9 Entgelte
1. �Das vereinbarte Entgelt ist in Euro zu zahlen. Das Entgelt umfasst, soweit es nicht 

anders schriftlich vereinbart wurde, die Bereitstellung, die Miete, die Abholung 
und das Verbringen des Containers zum Bestimmungsort. Für vergebliche An- und 
Abfahrten bei Bereitstellung oder Abholung des Containers oder Wartezeiten hat 
der Auftraggeber, soweit er dies zu vertreten hat, eine dem vereinbarten Entgelt 
entsprechende Entschädigung zu zahlen.

2. �Soweit über die Mietdauer keine anderweitige Vereinbarung getroffen ist, beträgt 
diese 2 Werktage. Gibt der Auftraggeber den Container nicht spätestens nach Ab-
lauf der vereinbarten Mietzeit zurück, so ist der Unternehmer berechtigt, für jeden 
Kalendertag über die vereinbarte Mietzeit hinaus bis zur Rückgabe des Containers 
einen dem Mietzins entsprechenden Betrag zu berechnen.

3. �Gebühren und Kosten, die an der Abladestelle entstehen (z. B. Deponiegebühren, 
Sortierkosten und dergleichen), sind in dem vereinbarten Entgelt nicht enthalten. 
Sie werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

4. �Die vereinbarten Preise und Entgelte sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

§ 10 Fälligkeit der Rechnung
1. �Rechnungen des Unternehmers sind sofort ohne Abzug zu zahlen.

2. �Der Auftraggeber kommt in Verzug, wenn er auf eine Mahnung des Unterneh-
mers, die nach Eintritt der Fälligkeit der Vergütung erfolgt, nicht zahlt. Unabhängig 
davon kommt der Auftraggeber in Verzug, wenn er nicht zu einem im Vertrag 
kalendermäßig bestimmten Zahlungszeitpunkt leistet. Die gesetzliche Regelung, 
wonach der Schuldner auch 30 Tage nach Zugang einer Rechnung in Verzug ge-
rät, bleibt unberührt.

3. �Ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht gegen fällige Forderungen des 
Unternehmers steht dem Auftraggeber nur zu, soweit es sich um unstreitige oder 
rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen handelt.

§ 11 Änderungen, Ergänzungen, Gerichtsstand
1. �Änderungen und Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, 

wenn sie schriftlich vereinbart sind.

2. �Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirk-
sam sein, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

3. �Sofern der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist der Hauptsitz des Unter-
nehmers Gerichtsstand. Der Unternehmer ist auch berechtigt, am Hauptsitz des 
Auftraggebers zu klagen.


